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Hauptsatzung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen

Vom 20. Januar 2023

Die Kammerversammlung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen hat in ihrer Sitzung am 20.
Januar 2023 auf Grund des § 23 Absatz 1und des § 20 Absatz 1 des Heilberufsgesetzes des
Landes Nordrhein-Westfalen vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403), von denen § 20 Absatz 1 zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1109) geandert worden
ist, folgende Hauptsatzung beschlossen, die durch Erlass des Ministeriums flur Arbeit, Gesund-
heit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen vom 15. Februar 2023 genehmigt worden ist:

§1
Rechtsstellung, Rechtsaufsicht und Sitz

(1) Die Pflegekammer ist gemaB § 1 Satz 1 Nummer 3 des Heilberufsgesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 403) die berufliche Vertretung aller Pflegefach-
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frauen und Pflegefachmanner, Altenpflegerinnen und -pfleger, Gesundheits- und Krankenpfle-
gerinnen und -pfleger und Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger sowie
Krankenschwestern und -pfleger und Kinderkrankenschwestern und -pfleger (Pflegefachperso-
nen) in Nordrhein-Westfalen. Sie ist gemaB § 1 Satz 2 des Heilberufsgesetzes eine rechtsfahige
Korperschaft des 6ffentlichen Rechts und unterliegt der Rechtsaufsicht des flr Pflege zustandi-
gen Ministeriums. Die Pflegekammer fuhrt ein Dienstsiegel.

(2) Die Pflegekammer Nordrhein-Westfalen hat ihren Sitz in Diisseldorf.

§2
Aufgaben der Pflegekammer

(1) Die Pflegekammer wirkt bei den Aufgaben des 6ffentlichen Gesundheitswesens mit. Sie
nimmt die beruflichen Belange ihrer Mitglieder wahr.

(2) Die Pflegekammer hat insbesondere

1. den 6ffentlichen Gesundheitsdienst bei der Erfiillung seiner Aufgaben zu unterstitzen,

2. in allen die Heilberufe und die Heilkunde betreffenden Fragen, soweit die pflegerischen Belan-
ge tangiert sind, Vorschlage zu unterbreiten,

3. auf Verlangen der Aufsichtsbehérden Stellungnahmen abzugeben sowie auf Verlangen der
zustandigen Behorden und auf Beschluss der Kammerversammlung Fachgutachten zu erstatten
und Sachverstandige zu benennen,

4. die berufliche Fortbildung der Kammermitglieder zu férdern und zu betreiben, um dazu beizu-
tragen, dass die flr die Berufsausiibung erforderlichen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fahigkeiten
der Kammermitglieder fir das gesamte Berufsleben dem aktuellen Stand der Wissenschaft und
Praxis entsprechen; sie kann dabei Vorschlage zur Finanzierung machen; Naheres kann eine
Fortbildungsordnung regeln,
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5. Fortbildungsveranstaltungen zu zertifizieren und Fortbildungszertifikate auszustellen; Naheres
kann eine Fortbildungsordnung regeln,

6. die Weiterbildung nach MaBgabe des IV. Abschnitts des Heilberufsgesetzes zu regeln sowie
fachliche Qualifikationen zu bescheinigen,

7. die Qualitatssicherung im Gesundheitswesen zu férdern und zu betreiben sowie Zertifizierun-
gen vorzunehmen,

8. flir die Erhaltung eines hochstehenden Berufsstandes zu sorgen und die Erfiillung der Berufs-
pflichten der Kammermitglieder zu tiberwachen sowie die notwendigen MaBnahmen zur Beseiti-
gung berufsrechtswidriger Zustande zu treffen,

9. fur ein gedeihliches Verhaltnis der Kammermitglieder untereinander zu sorgen und Streitigkei-
ten zwischen Kammermitgliedern sowie zwischen ihnen und Dritten, die aus der Berufsausiibung
entstanden sind, zu schlichten, soweit nicht andere Stellen zustandig sind,

10. die Errichtung von Stellen zur Begutachtung von Behandlungsfehlern durchzufiihren, soweit
nicht im Einzelfall mit Zustimmung der Aufsichtsbehérden davon abgesehen werden kann,

11. Fursorgeeinrichtungen und mit Genehmigung der Aufsichtsbehdrden Versorgungseinrichtun-

gen aufgrund einer besonderen Satzung fur die Kammermitglieder und ihre Familienmitglieder zu
schaffen, sofern die Pflegekammer vor der Schaffung einen entsprechenden Bedarf festgestellt

hat,

12. im Falle der Ubertragung an Kammerangehérige Heilberufsausweise auszugeben und ihnen
sonstige Bescheinigungen auszustellen; sie nehmen fiir Kammerangehdorige und, soweit nicht ei-
ne anderweitige Zustandigkeit bestimmt ist, fiir die bei ihnen tatigen berufsmaBigen Gehilfen die
Aufgaben nach § 340 des Filinften Buches Sozialgesetzbuch wahr; dazu legen sie gegentiber
den Zertifizierungsdienstleistungsanbietern die Anforderungen fest und gewahrleisten durch ge-
eignete MaBnahmen deren Einhaltung,

13. im Falle der Ubertragung an Kammerangehdrige und Dienstleistende auf Antrag den Européi-
schen Berufsausweis auszustellen oder zu aktualisieren, soweit dieser aufgrund von Durchfiih-
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rungsrechtsakten der Europaischen Kommission nach Artikel 4 a Absatz 7 der Richtlinie
2005/36/EG fir Weiterbildungsbezeichnungen eingefiihrt ist,

14. die Kammermitglieder und die Offentlichkeit {iber ihre Tatigkeit und berufsbezogene Themen
zu informieren,

15. die durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben im Bereich der Berufsbildung wahrzunehmen,

16. Fortbildungs- und QualifizierungsmaBnahmen fur die berufsspezifischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Kammermitglieder durchzufiihren,

17. im Falle der Ubertragung durch Rechtsverordnung die ihr nach § 9 Abs. 6 des Heilberufs-ge-
setzes aufgrund Verordnung Ubertragenen Aufgaben der Ausbildung nach dem Pflegeberufege-
setz wahrzunehmen und

18. im Falle der Ubertragung durch Rechtsverordnung nach § 9 Absatz 4 des Heilberufsgesetzes
Kenntnis- und Eignungsprifungen, Anpassungslehrgange, Prifungen zur Feststellung der fur die
Ausiibung der Berufstatigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache sowie die Uber-
prifung der Gleichwertigkeit von Kenntnissen als Pflichtaufgaben zur Erfillung nach Weisung
durchzuflhren.

Bei der Erfullung dieser Aufgaben sind die Interessen des Gemeinwohls zu beachten.

(3) Die Pflegekammer errichtet zur Beratung ihnrer Kammermitglieder in berufsrechtlichen und
berufsethischen Fragen gemaB § 7 Absatz 8 des Heilberufsgesetzes eine interdisziplinar zusam-
mengesetzte Ethikkommission. Das Nahere wird durch eine entsprechende Ordnung geregelt.

§3
Mitgliedschaft

(1) Der Pflegekammer gehdren alle Pflegefachpersonen an, die im Land Nordrhein-Westfalen ih-
ren Beruf ausliben oder, falls sie ihren Beruf nicht austben, ihren gewdhnlichen Aufenthalt ha-
ben (Kammermitglieder).
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(2) Von der Kammermitgliedschaft nach Absatz 1 sind Personen ausgenommen, die

1. bei der Aufsichtsbehorde beschaftigt sind oder

2. als Staatsangehorige eines Mitgliedstaates der Europdischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens Uber den Europaischen Wirtschaftsraum oder eines Vertragsstaa-
tes, dem Deutschland und die Europaische Gemeinschaft oder Deutschland und die Europaische
Union vertraglich einen entsprechenden Rechtsanspruch eingerdumt haben (europaische Staa-
ten), im Land Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Dienstleistungsverkehrs nach dem Recht der
Europaischen Union ihren Beruf voriibergehend und gelegentlich austiben (Dienst-leistende),
solange sie in einem anderen europaischen Staat beruflich niedergelassen sind.

Die in Nummer 2 genannten Personen haben hinsichtlich der Berufsausiibung die gleichen Rech-
te und Pflichten wie Kammermitglieder. GemaB § 3 Absatz 2 des Heilberufsgesetzes gelten § 29

Absatz 1, § 30 und die aufgrund von § 31 erlassene Berufsordnung sowie die Abschnitte V und VI
des Heilberufsgesetzes flir sie entsprechend.

(3) Die Kammermitgliedschaft erlischt

1. wenn die Voraussetzungen gemaB § 2 Absatz 1in Verbindung mit § 1 Satz 1 Nummer 3 des
Heilberufsgesetzes nicht mehr erfillt sind, oder

2. durch Tod.

(4) Freiwillige Kammermitglieder kbnnen gemaB § 2 Absatz 3 und 4 des Heilberufsgesetzes wer-
den

1. Pflegefachpersonen, die keine Pflichtmitglieder sind,
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2. Auszubildende oder Studierende in einem Pflegefachberuf mit dem Ziel der Erlangung der Ur-
kunde zur Erlaubnis zum Fihren einer der in § 1 Absatz 1 genannten Berufsbezeichnungen und

3. Pflegehilfs- und -assistenzpersonen mit einer staatlich examinierten ein- bis zweijahrigen
Ausbildung.

Mit der freiwilligen Kammermitgliedschaft sind die Rechte und Pflichten des § 5 Absatz 3 bis 5
verbunden.

§4
Mitgliederverzeichnis

(1) Die Pflegekammer richtet fir ihre Mitglieder ein Mitgliederverzeichnis gemaB § 5 Absatz 1 des
Heilberufsgesetzes ein, das auch in gesicherter elektronischer Form gefuhrt werden kann. Die
einzelnen Angaben, die ins Mitgliederverzeichnis einzutragen sind, regelt die Meldeordnung.

(2) Eintragungen und Léschungen werden von der Geschaftsstelle der Pflegekammer vorge-
nommen.

(3) Das Mitgliedsverzeichnis ist nicht 6ffentlich.

(4) Die Pflegekammer kann aus dem Verzeichnis Namen, Einrichtungsanschrift, Berufsqualifika-
tionen, akademische Titel und Grade sowie anerkannte Tatigkeitsschwerpunkte veroéffentlichen,
wenn das Mitglied der Veroffentlichung seiner Angaben zugestimmt hat.

(5) Die personenbezogenen Daten sind an andere Kammern im Sinne des § 5a Absatz 6 des
Heilberufsgesetzes und gemaB § 5a Absatz 4 des Heilberufsgesetzes an die Berufszulassungs-
behorden zu ibermitteln, soweit dies fur die Aufgabenwahrnehmung dieser Stellen erforderlich
ist.

(6) Die freiwilligen Mitglieder gemaB § 3 Absatz 4 werden in einem gesonderten Verzeichnis ge-
fuhrt.
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§5
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Kammermitglieder sind wahlberechtigt und zu den Organen wahlbar und haben so die
Maoglichkeit, sich in den Organen flr die Ziele der Pflegekammer einzusetzen und mitzuarbeiten.

(2) Die Sitzungen der Kammerversammlung sind grundsatzlich fur alle Kammermitglieder 6ffent-
lich (Kammero&ffentlichkeit). Das Merkmal der Kammer6ffentlichkeit ist auch erflllt, wenn die
Teilnahme audiovisuell erfolgt. Die Kammermitglieder haben auch Anspruch auf Zugang zu den
von der Pflegekammer herausgegebenen Mitteilungen.

(3) Die Kammermitglieder haben auch Anspruch auf Vermittlung bei Streitigkeiten zwischen
Kammermitgliedern untereinander sowie zwischen Kammermitgliedern und Dritten.

(4) Die Mitglieder haben in beruflichen Angelegenheiten, die im Aufgabenbereich der Pflege-
kammer liegen, die Moglichkeit, sich von dieser in fachlichen Fragen beraten und unterstiitzen
Zu lassen.

(5) Die Kammermitglieder sind verpflichtet, die Pflegekammer bei der Erflllung ihrer gesetzli-
chen Aufgaben zu unterstiitzen und die erforderlichen Auskinfte in angemessener Frist zu ertei-
len. Die Mitglieder haben ihre Meldepflichten zur Aufnahme und zur Beendigung ihrer Berufsta-
tigkeit nach § 2 Absatz 2 und 4 des Heilberufsgesetzes als Grundlage der Mitgliederverzeichnis-
se zu erflllen. Naheres regelt die Meldeordnung.

(6) Die Mitglieder leisten zur Durchfiihrung der Kammeraufgaben die Ihnen gegenliber erhobe-
nen Beitrage. Naheres regelt die Beitragsordnung.

(7) Die Kammermitglieder sind verpflichtet, die Berufspflichten zu beachten. Naheres regelt die
Berufsordnung.

(8) Satzungen der Pflegekammer sind flr die Mitglieder verbindlich.
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§6
Beitrage und Gebiihren

(1) Alle Mitglieder der Pflegekammer sind beitragspflichtig, sofern nicht von der Mdglichkeit des
§ 6 Absatz 4 Halbsatz 2 des Heilberufsgesetzes Gebrauch gemacht wird, wonach die Pflege-
kammer bis zum 31. Juli 2027 auf die Erhebung von Beitragen verzichten kann. Naheres, insbe-
sondere zur Hohe der Beitrage, die Art und Weise der Entrichtung sowie die Beitragsbefreiungs-
tatbestande werden durch die Beitragsordnung geregelt.

(2) Soweit erforderlich, hat das Mitglied der Pflegekammer zur Ermittlung der Beitragshohe die
erforderlichen Angaben zu machen.

(3) Die Pflegekammer erhebt fir besondere Amtshandlungen, sonstige Tatigkeiten und fur die
Inanspruchnahme ihrer Einrichtungen Geblhren. Das Nahere regelt die Gebilihrenordnung.

§7
Organe

(1) Organe der Pflegekammer sind:

1. die Kammerversammlung,

2. der Kammervorstand und

3. die Prasidentin oder der Prasident.

(2) Die Amtszeit der Organe betragt flnf Jahre.

(3) Die Amtszeit der Kammerversammlung beginnt mit ihrem konstituierenden Zusammentreten
und endet nach Ablauf der finfjahrigen Amtszeit mit dem Zusammentritt der neuen Kammerver-
sammlung.
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(4) Die Amtszeit des Vorstands beginnt mit seinem konstituierenden Zusammentreten und endet
nach Ablauf der finfjahrigen Amtszeit mit dem Abschluss der Wahl zu einem neuen Vorstand.
Nach Ablauf seiner Amtszeit fihrt der bisherige Vorstand seine Aufgaben kommissarisch bis
zum Zusammentritt des neuen Vorstands weiter.

(5) Die Tatigkeit in den Organen, Ausschiissen, sonstigen Gremien und Untergliederungen ist
gemaB§ 10 Absatz 2 Satz 1 des Heilberufsgesetzes ehrenamtlich. Gleiches gilt fur die Tatigkeit
von durch Organe berufene Kammermitglieder.

(6) Alle von Absatz 5 umfassten Personen haben Anspruch auf Entschadigung fir die mit der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben verbundenen Aufwendungen. Naheres regelt die Entschadi-
gungsordnung.

(7) Die Niederlegung der Mitgliedschaft in den Organen nach Absatz 1ist dem Vorstand der Pfle-
gekammer gegenuber schriftlich mitzuteilen. Die schriftliche Niederlegung ist der Kammerver-
sammlung unverzuglich anzuzeigen. Diese Erklarung ist nicht widerruflich.

(8) Die Organe nach Absatz 1 Nummer 1und 2 geben sich jeweils eine eigene Geschaftsordnung.

§8

Zusammensetzung der Kammerversammlung

(1) Die Kammerversammlung besteht aus den in unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer
Wahl gemaB der Wahlordnung gewahlten Mitgliedern.

(2) Fur die aus der Kammerversammlung ausscheidenden Mitglieder riicken fiir die Dauer der
verbleibenden Amtszeit jeweils die Nachrlickerinnen oder der Nachriicker nach, die im Wahlvor-
schlag den bisher Gewahlten unmittelbar folgen.

§9
Fraktionen
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(1) Vereinigungen von mindestens funf vom Hundert der Mitglieder der Kammerversammlung
kdnnen Fraktionen bilden.

(2) Die Fraktionen wirken bei der Willensbildung und der Entscheidungsfindung in der Kammer-
versammlung mit; sie kdnnen insoweit ihre Auffassung 6ffentlich darstellen. Ihre innere Ordnung
muss demokratischen Grundsatzen entsprechen.

(3) Die Bildung von Fraktionen, ihre Bezeichnung, die Namen der Vorsitzenden und Stellvertre-
tung sowie der Ubrigen Fraktionsmitglieder sind der Prasidentin oder dem Prasidenten schriftlich
anzuzeigen.

(4) Anderungen in der Zusammensetzung einer Fraktion oder deren Auflésung sind der Prasi-
dentin oder dem Prasidenten unverziglich schriftlich anzuzeigen.

(5) Die Fraktionen wirken bei der Besetzung der von der Kammerversammlung gebildeten Aus-
schisse nach MaBgabe von § 22 Absatz 2 des Heilberufsgesetzes sowie bei der Entsendung in
Gremien mit.

§10
Aufgaben der Kammerversammiung

(1) Die Mitglieder der Kammerversammlung sind an Auftrage oder Weisungen nicht gebunden.

(2) Die Kammerversammlung befasst sich mit allen Angelegenheiten von grundsatzlicher Bedeu-
tung und entscheidet daruber. Sie beschliet insbesondere lGber

1. die Ordnungen und Satzungen der Kammer geman §§ 23, 116 Absatz 2 Heilberufsgesetz,

2. die Geschaftsordnung der Kammerversammlung,
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3. den Haushaltsplan,

4. die Zustimmung zur Leistung Uber- und auBerplanmaBiger Ausgaben,

5. die Jahresrechnung und Entlastung des Vorstands,

6. die Wahl der Mitglieder des Vorstands,

7. die Vorschlage fir die ehrenamtlichen Richterinnen der Berufsgerichte,

8. die Bildung von Ausschissen und die Wahl der Ausschussmitglieder gemaB § 22 des Heilbe-
rufsgesetzes,

9. die Entschadigung der fiir die Kammer ehrenamtlich tatigen Kammermitglieder,

10. die Einrichtung eines Schlichtungsausschusses und die Wahl seiner Mitglieder,

11. die Wahl der Mitglieder der eigenen Ethikkommission und die Entsendung der Mitglieder, die
in anderen Ethikkommissionen mitarbeiten sowie

12. MaBnahmen der Qualitatssicherung und gibt entsprechende fachliche Empfehlungen.

(3) Die Prasidentin oder der Prasident der Pflegekammer leitet grundsatzlich die Sitzungen der
Kammerversammlung und des Kammervorstands. Im Falle ihrer oder seiner Verhinderung leitet
geman § 26 Absatz 5 des Heilberufsgesetzes die Vizeprasidentin oder der Vizeprasident die Sit-
zung. Sind beide verhindert, so benennt die Prasidentin oder der Prasident eine Sitzungsleiterin
oder einen Sitzungsleiter aus dem Vorstand.
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§NM
Einberufung und Beschlussfassung der Kammerversammiung

(1) Eine ordentliche Einberufung der Kammerversammlung erfolgt mindestens einmal pro Viertel-
jahr in gesicherter elektronischer Form oder schriftlich auf Einladung der Prasidentin oder des
Prasidenten der Pflegekammer unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung, die der Vorstand
erstellt. Soweit Uber eine Satzung beschlossen werden soll, ist dies ausdricklich in die Tages-
ordnung aufzunehmen. Sitzungen der Kammerversammlung werden als Prasenz-sitzung, als au-
diovisuelle Konferenz oder als eine Kombination aus beiden Formen durchgefiihrt. Die Entschei-
dung Uber die Sitzungsform trifft die Sitzungsleiterin oder der Sitzungsleiter, soweit keine hier-
von abweichende Entscheidung durch den Kammervorstand erfolgt. Die Ladungsfrist betragt
vier Wochen. Verdnderungen der Tagesordnung sowie zur Vorbereitung der Sitzung erforderli-
che Unterlagen kénnen im Nachgang zur Einladung in Textform erstellt werden. Sie miissen den
Mitgliedern der Kammerversammlung spatestens zwei Wochen vor Sitzungsbeginn bekannt ge-
macht sein, wobei das Datum des Poststempels gilt. Die Unterlagen kénnen auch in gesicherter
elektronischer Form versandt werden, wobei hier fiir den Nachweis des Zustellungszeitpunktes
das auf dem Versendeprotokoll dokumentierte Versendedatum gilt. Spatestens in der letzten Sit-
zung des Kalenderjahres ist der Terminplan fiir die Sitzungs-termine des kommenden Jahres be-
kannt zu geben.

(2) AuBerordentliche Sitzungen der Kammerversammlung finden statt, wenn die Prasidentin oder
der Prasident es fur erforderlich halt oder wenn gemaR § 26 Absatz 4 des Heilberufsgesetzes
der Kammervorstand sie beschlieBt oder sie von einem Drittel der Mitglieder der Kammerver-
sammlung unter Angabe der Tagesordnung bei der Prasidentin oder beim Prasidenten beantragt
werden. Im Falle einer auBerordentlichen Sitzung ist diese unter Beachtung einer Ladungsfrist
von drei Werktagen einzuladen.

(3) Das die Rechtsaufsicht fiihrende Ministerium wird gemaB § 28 Absatz 2 des Heilberufsgeset-
zes rechtzeitig unter Angabe der Tagesordnung und unter Beifligung der fiir die Beratung erfor-
derlichen Unterlagen eingeladen.

(4) Jedes Mitglied der Kammerversammlung ist zur Anwesenheit bei allen Sitzungen verpflichtet.
Bei Verhinderung ist die Geschéftsstelle rechtzeitig zu informieren. Die Sitzungen der Kammer-
versammlung sind fir alle Kammermitglieder 6ffentlich. Weitere Personen kdnnen durch Be-
schluss mit einfacher Mehrheit zugelassen werden. Teilnahmeberechtigt an den Sitzungen sind
zudem Mitarbeitende der Geschaftsstelle.
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(5) Fir alle auBerparlamentarisch Teilnehmenden der Kammerversammlung, namentlich zugelas-
sene Personen und Mitarbeitende der Geschaftsstelle, gilt § 5 Absatz 2 entsprechend. Diese sind
auf ihre Verschwiegenheitsverpflichtung ausdricklich hinzuweisen.

(6) In Ausnahmefallen kann die Kammerversammlung in einzelnen Punkten bei einer Zweidrittel-
mehrheit der anwesenden Mitglieder der Kammerversammlung die Kammerdffentlichkeit und die
durch Beschluss zugelassenen weiteren Personen ausschlieBen. Sofern rechtliche Vorschriften
dies verlangen, muss die Offentlichkeit von der Sitzungsleiterin oder dem Sitzungsleiter ausge-
schlossen werden.

(7) Die Kammerversammlung ist beschlussféhig, wenn mindestens die Halfte der Mitglieder an-
wesend ist. Bei Abstimmungen oder Wahlen in Schriftform, Textform oder gesicherter elektroni-
scher Form gilt als anwesend im Sinne von Satz 1, wer an der Abstimmung oder Wahl teilnimmt.
Im Falle einer Beschlussunfahigkeit ist ein zweites Mal ordnungsgeman mit einer Ladefrist von
zwei Wochen einzuberufen. In diesem Fall ist die Zahl der anwesenden Mitglieder der Kammer-
versammlung fur die Beschlussfahigkeit nicht relevant, sofern keine Satzungsangelegenheiten
verhandelt und entschieden werden.

(8) Fur Beschliisse genigt die einfache Stimmenmehrheit, soweit diese Satzung nichts anderes
bestimmt. Bei Stimmengleichheit gilt ein Beschluss gemal § 20 Absatz 1 Satz 2 des Heilberufs-
gesetzes als abgelehnt.

(9) Zur Anderung dieser Satzung bedarf es der Zweidrittelmehrheit aller gewahlten Mitglieder
der Kammerversammlung. Beschliisse iiber die Anderung von Satzungen und Ordnungen bediir-
fen der absoluten Mehrheit der Kammerversammlungsmitglieder.

(10) Fir die Abberufung eines oder mehrerer Kammervorstandsmitglieder bedarf es im Sinne des
§ 24 Absatz 4 des Heilberufsgesetzes eines von mindestens der Halfte aller Mitglieder der Kam-
merversammlung gestellten Antrags. Sollen mehrere Kammervorstandsmitglieder abberufen
werden, so ist fiir die Abwahl jedes Vorstandsmitglieds ein eigener Antrag zu stellen. Uber den
Antrag oder die Antrage auf Einleitung des Abwahlverfahrens ist ohne Aussprache namentlich
abzustimmen. Fur die Abberufung eines oder mehrerer Kammervorstandsmitglieder bedarf es
mit einer absoluten Mehrheit aller Mitglieder der Kammerversammlung zu fassenden Beschlus-
ses. Sollen mehrere Kammervorstandsmitglieder abberufen werden, so ist fiir die Abwahl jedes
Vorstandsmitglieds ein eigener Beschluss zu fassen. Zwischen dem Eingang des Antrags und
dem Beschluss der Kammerversammlung muss eine Frist von mindestens zwei Wochen liegen.
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(17) Vor Eintritt in die Tagesordnung entscheidet die Kammerversammlung mit einfacher Mehr-
heit Uber die Zulassung verspatet eingereichter Antrage. Bei Dringlichkeit kann sie mehrheitlich
beschlieBen, auch Uber Sachverhalte, die nicht in die Tagesordnung aufgenommen worden sind,
zu beraten und zu entscheiden.

(12) Uber jede Sitzung der Kammerversammlung ist ein Protokoll zu erstellen. Das Protokoll wird
von der Sitzungsleiterin oder dem Sitzungsleiter und der Protokollantin oder dem Protokollanten
unterschrieben und allen Mitgliedern der Kammerversammlung zeitnah, langstens innerhalb von
vier Wochen zugeleitet. Einspriiche gegen das Protokoll missen innerhalb einer Frist von vier
Wochen der Geschaftsstelle in Textform zugehen. Fir die Fristberechnung ist das Datum des
Poststempels der postalischen Absendung oder das Datum des Versendeprotokolls maBgebend.
Die Einspriiche werden auf der nachsten Kammerversammlung besprochen.

(13) Die weiteren Einzelheiten des Ablaufs der Kammerversammlung regelt die Geschaftsord-
nung.

§12
Umlaufverfahren

(1) Umlaufverfahren werden elektronisch per E-Mail in einem gesicherten Verfahren durchge-
flhrt. Die Versendung der E-Mail an Betroffene erfolgt dabei jeweils an die offizielle Pflege-kam-
mer-E-Mailadresse des Mitglieds.

(2) In den in dieser Satzung bezeichneten Fallen wie auch bei Vorliegen nachfolgender Voraus-
setzungen kdnnen Beschllsse, mit Ausnahme von Satzungsanderungen, im Ausnahmefall im
Umlaufverfahren getroffen werden, wenn

1. ein Organ oder ein Ausschuss zu einer Sitzung oder Kammerversammlung ordnungsgeman
eingeladen hat,

a) die aus tatsachlichen oder rechtlichen Griinden weder in Prasenz noch in einem Online-For-
mat stattfinden kann oder darf oder
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b) deren Beschlussunfahigkeit aufgrund in Textform gegentber der Geschaftsstelle abgegebe-
ner Erklarungen drei Werktage zuvor feststeht oder

2. die zu treffenden Entscheidungen zur Abwehr eines der Kammer drohenden Schadens eil-be-
durftig sind (Eilentscheidungen).

(3) Die Sitzungsleiterin oder der Sitzungsleiter unterrichtet unverziiglich per E-Mail die Betroffe-
nen vom Eintritt der Voraussetzungen zu Absatz 2 Nummer 1 oder 2 und die zugrundeliegenden
Umstande. Sie oder er entscheidet gleichzeitig hinsichtlich jeden einzelnen Tagesordnungspunk-
tes vorrangig, ob eine Vertagung ohne Nachteile erfolgen kann. Soweit eine Vertagung nicht er-
folgt, erklart sie den Ubergang in das Umlaufverfahren. Sie begriindet den Betroffenen die Ent-
scheidung zum Ubergang in das Umlaufverfahren und erldutert zugleich die zur Beschlussfas-
sung in diesem Verfahren anstehenden Tagesordnungspunkte. Die betroffenen Stimmberechtig-
ten entscheiden zu jedem zur Beschlussfassung vorgesehenen Punkt zur Sache selbst. Die Sit-
zungsleiterin oder der Sitzungsleiter weist die Betroffenen darauf hin, dass diese ihre Stimme bis
zum Ablauf des Tages, an dem die Sitzung oder Kammerversammlung stattfinden sollte, oder im
Falle des Absatz 2 Nummer 2 innerhalb der von der Sitzungs-leitung festzulegenden Frist, in
Schrift- oder in Textform gegeniber der Geschaftsstelle abgegeben werden kann. Entscheidend
ist der Eingang der Stimmabgabe.

(4) Die Geschaftsstelle wertet unverziiglich die fristgemal eingegangenen Stimmen aus und
Ubermittelt die Stimmabgaben nebst der Auswertung der Sitzungsleiterin oder dem Sitzungs-lei-
ter. Diese oder dieser wiederum priift die Auswertung und veranlasst die Unterrichtung der Be-
troffenen Uber das Ergebnis.

(5) Voraussetzung fiir Eilentscheidungen im vorgenannten Sinne ist, dass die Sitzungsleiterin
oder der Sitzungsleiter bei Einleitung des Umlaufverfahrens auch tber den drohenden Schaden
nachvollziehbar aufklart. Zwischen der Einleitung des Umlaufverfahrens wegen Eilbedurftigkeit
und der Abstimmung sollen drei Werktage liegen. In begriindeten und besonders dringlichen Fal-
len kann die Frist weiter verkirzt werden.

(6) Fur die Beschlussfassungen im Umlaufverfahren gelten die regelmaBigen Anforderungen an
die Zahl der Anwesenden und die Mehrheitsverhaltnisse entsprechend.

§13
Zusammensetzung des Kammervorstands
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(1) Dem Kammervorstand gehoren die Prasidentin oder der Prasident, die Vizeprasidentin oder
der Vizeprasident und die weiteren geman § 14 zu wahlenden Beisitzenden an.

(2) Die Zusammensetzung des Kammervorstandes erfolgt unter Beachtung der Regelungen in §
24 Absatz 1 Satze 3 und 4 des Heilberufsgesetzes.

§14
Wahl des Kammervorstands

(1) Der Vorstand besteht mindestens aus funf, maximal aus elf Mitgliedern. GemaB § 24 Absatz 1
Satz 4 des Heilberufsgesetzes soll der Frauenanteil im Vorstand den prozentualen Frauenanteil
der Pflegefachpersonen in Nordrhein-Westfalen widerspiegeln, er muss jedoch mindestens 50
Prozent betragen. Es missen zwei in der Altenpflege beschaftigte Mitglieder dem Vorstand an-
gehdren. Die Vorstandsmitglieder werden in geheimer Wahl aus der Mitte der Kammerversamm-
lung gewahlt. Zur Durchflihrung der Wahl bestimmt die Kammerversammlung eine Wahlleiterin
oder einen Wahlleiter.

(2) Die Prasidentin oder der Prasident und die Vizeprasidentin oder der Vizeprasident werden in
einzelnen Wahlgangen gewahlt. Eine der beiden Positionen soll mit einer Frau besetzt werden.
Jedes Mitglied der Kammerversammlung hat pro Wahlgang eine Stimme. Gewahlt ist, wer mehr
als die Halfte der abgegebenen giiltigen Stimmen auf sich vereinigt. Kommt im ersten Wahlgang
keine Mehrheit zustande, so entscheidet die Stichwahl zwischen den Kandidaten. Gewahlt ist,
wer im Rahmen der Stichwahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet das Los.

(3) Die weiteren bis zu neun Vorstandsmitglieder werden in den folgenden separaten Wahlgan-
gen wie nachstehend gewahlt: Die Reihenfolge der Wahlgange drei bis elf bestimmt sich nach
der Anzahl der registrierten Mitglieder der Tatigkeitsbereiche, wobei mit dem mitglieder-
schwachsten Tatigkeitsbereich begonnen wird und sodann die weiteren Wahlgange in aufstei-
gender Reihenfolge fortgesetzt werden. Die Reihenfolge dieser Wahlgange ermittelt die Ge-
schaftsstelle friihestens vier Wochen vor der Wahl. Dabei hat jedes Mitglied der Kammerver-
sammlung pro Wahlgang eine Stimme. Treten in einem Wahlgang mindestens zwei Kandidatin-
nen oder Kandidaten zur Wahl an, so ist jeweils die Kandidatin oder der Kandidat, die in ihrem
oder der in seinem Tatigkeitsbereich die meisten Stimmen auf sich vereinigt, gewahlt. Steht nur
eine Kandidatin oder ein Kandidat in einem Wahlgang zur Wahl, so ist sie oder er gewahlt, wenn
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die Auszahlung dieser Wahl mehr Stimmzettel mit ihnrem oder seinem Namen als Stimmzettel oh-
ne Namen ergibt.

(4) Sollte in einem Wahlgang der Wahlgange drei bis elf keine Kandidatin oder kein Kandidat zur
Verfligung stehen oder diese oder dieser die Mindeststimmenzahl nicht erreichen, so wird in ei-
nem Wahlgang zwdlf oder werden in den Wahlgangen ab dem Wahlgang zwolf die freie Beisit-
zendenposition oder die freien Beisitzendenpositionen tatigkeitsbereichslibergreifend gewahlt.
Jede Beisitzendenposition wird einzeln gewahlt. Hierbei hat jedes Mitglied der Kammerver-
sammlung eine Stimme.

(5) Sollte in einem Wahlgang ab dem Wahlgang zwolf keine Kandidatin oder kein Kandidat zur
Verfligung stehen oder diese oder dieser die Mindeststimmenzahl nicht erreichen, so verbleibt
diese Beisitzendenposition unbesetzt.

(6) Sollte sich zu einem Zeitpunkt im Verlauf der Wahlgange ab dem Wahlgang drei abzeichnen,
dass die Frauenquote nicht erreicht wird, so diirfen bis zum Erreichen der Frauenquote im dar-
auffolgenden Wahlgang oder in den darauffolgenden Wahlgangen ausschlieBlich Frauen kandi-
dieren. Sobald die Frauenquote erflllt ist, steht die Kandidatur jedermann offen.

Treten in einem Wahlgang mindestens zwei Kandidatinnen oder Kandidaten zur Wahl an, so ist
jeweils die Kandidatin oder der Kandidat gewabhlt, die oder der die meisten Stimmen auf sich ver-
einigt. Entfallen auf die zu besetzende Beisitzendenposition gleich viele Stimmen, so kommt es
hier zu einer Stichwahl; ergibt auch die Stichwahl eine Stimmengleichheit, so entscheidet die
Wabhlleiterin oder der Wahlleiter per Los. Steht nur eine Kandidatin oder ein Kandidat in einem
Wahlgang zur Wahl, so ist sie oder er gewahlt, wenn die Auszahlung dieser Wahl mehr Stimm-
zettel mit ihrem oder seinem Namen als Stimmzettel ohne Namen ergibt.

(7) Im Falle des Ausscheidens von Kammervorstandsmitgliedern findet eine Erganzungswabhl in
der nachsten Kammerversammlung statt. Scheiden drei oder mehr Kammervorstandsmit-glieder
aus, so ist unverzlglich eine auBerordentliche Kammerversammlung zur Ergdnzungs-wahl ein-
zuberufen.

§15
Ausscheiden aus dem Amt im Kammervorstand

(1) Das Amt eines Vorstandsmitgliedes endet
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1. gemaB § 7 Absatz 4 mit dem Ende der Wahlperiode und der Ubergabe der Amtsgeschéfte an
das neugewahlte Vorstandsmitglied,

2. durch schriftlich erklarte Niederlegung des Amtes, die nicht widerrufbar ist,

3. durch Verlust der Mitgliedschaft in der Kammerversammlung,

4. nach rechtskraftiger Verurteilung durch das Berufsgericht, wenn es sich um eine schwerwie-
gende ehrenrihrige Verfehlung handelt, diese Feststellung trifft der Kammervorstand mit Zwei-
drittelmehrheit aller Kammervorstandsmitglieder,

5. durch Abwahl, sowie

6. durch Tod.

(2) Die Zugehorigkeit zum Kammervorstand ruht, wenn gegen den Betreffenden oder die Betref-
fende ein berufsgerichtliches Verfahren eroffnet worden ist und es sich nach Feststellung des
Kammervorstandes um den Vorwurf einer schwerwiegenden, ehrenrihrigen Verfehlung handelt.
Zu einer solchen Feststellung bedarf es einer Zweidrittelmehrheit aller gewahlten Kammervor-
standsmitglieder.

§16
Arbeit des Vorstands

(1) Die Kammervorstandssitzungen werden von der Prasidentin oder vom Prasidenten oder bei
dessen Verhinderung von der Vizeprasidentin oder vom Vizeprasidenten einberufen und geleitet.
Bei Verhinderung auch der Vizeprasidentin oder des Vizeprasidenten wird die Kammervor-
standssitzung vom beauftragten an der Sitzung teilnehmenden Kammervorstandsmitglied einbe-
rufen und geleitet (Sitzungsleiterin oder Sitzungsleiter). Kammervorstandssitzungen finden nach
Bedarf, mindestens jedoch sechsmal pro Amtsjahr statt. Die Tagesordnung setzt die Sitzungslei-
terin oder der Sitzungsleiter fest. Die Kammervorstandsmit-glieder kénnen hierzu Antrage stel-
len, die auf die Tagesordnung gesetzt werden mussen.
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(2) Auf begriindeten Antrag von mindestens einem Drittel der Kammervorstandsmitglieder muss
eine Sitzung des Kammervorstandes einberufen werden.

(3) Die Einladung zur Kammervorstandssitzung soll in der Regel spatestens sieben Werktage vor
Sitzungstermin schriftlich unter Angabe der Tagesordnung erfolgen. Veranderungen der Tages-
ordnung sowie zur Vorbereitung der Sitzung erforderliche Unterlagen kénnen im Nachgang zur
Einladung in Textform versandt oder als Tischvorlage in der Sitzung verteilt werden. Die Unterla-
gen kdnnen auch in gesicherter elektronischer Form versandt werden.

(4) Sitzungen des Kammervorstands werden grundsatzlich als Prasenzsitzung durchgefihrt. Sie
konnen auch als audiovisuelle Konferenz oder als eine Kombination aus beiden Formen durch-
geflihrt werden. Die Entscheidung Uber die Sitzungsform trifft die Sitzungsleiterin oder der Sit-
zungsleiter, soweit keine hiervon abweichende Entscheidung durch den Kammervor-stand er-
folgt.

(5) Uber jede Sitzung des Vorstands ist ein Protokoll zu erstellen. Das Protokoll wird von der Pra-
sidentin oder dem Prasidenten und der Sitzungsleiterin oder dem Sitzungsleiter sowie der Proto-
kollantin oder dem Protokollanten unterschrieben und allen Mitgliedern des Vorstands innerhalb
von sieben Tagen zugeleitet. Einspriiche gegen das Protokoll missen innerhalb einer Frist von
einer Woche der Geschaftsstelle in schriftlicher Form zugehen. Sie werden in der nachsten Vor-
standssitzung besprochen. Ein Ergebnisprotokoll kann auf Verlangen von Kammerversamm-
lungsmitgliedern eingesehen werden.

(6) Der Vorstand kann zu seiner Beratung externe Sachverstandige hinzuziehen.

(7) Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. Ergibt
sich in einem Abstimmungsfall eine Stimmengleichheit, so entscheidet die Stimme der Sitzungs-
leiterin oder des Sitzungsleiters.

(8) Der Kammervorstand kann Beschlisse zu eilbedirftigen Angelegenheiten im schriftlichen
Verfahren fassen. Die Regelungen nach den Absatzen 1 bis 3 gelten vorbehaltlich einer anderen
Entscheidung des Kammervorstands flr die Ausschisse und andere Gremien der Pflege-kam-
mer entsprechend.
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§17
Aufgaben des Kammervorstandes

(1) Der Kammervorstand flihrt die Geschafte der Kammer nach MaBgabe dieser Satzung und
flihrt die Beschlisse der Kammerversammlung aus.

(2) Der Vorstand bestellt eine Geschéaftsflinrerin oder einen Geschaftsfiihrer. Diese oder dieser
flhrt die Geschafte der Pflegekammer und hat die Beschllisse der Organe nach § 7 Absatz 1 ge-
wissenhaft nach Gesetz, Satzungen und sonstigen kammerinternen Ordnungen und Richt-linien
unter Beachtung der berufspolitischen Zielsetzung der Pflegekammer auszufiihren. Das Weitere
bestimmt § 24.

(3) Der Vorstand kann einem einzelnen Kammermitglied, einer oder einem Beauftragten oder Be-
schéftigten der Geschaftsstelle besondere Aufgaben Ubertragen. Die Kammerversammlung wird
hieriber im Vorhinein unterrichtet.

(4) Die Prasidentin oder der Prasident, die Vizeprasidentin oder der Vizeprasident oder die Ge-
schaftsflhrerin oder der Geschaftsflhrer vertritt die Pflegekammer gerichtlich und auBergericht-
lich. Der Umfang der Vertretungsbefugnis der Geschaftsflihrerin oder des Geschaftsfuhrers wird
durch den Vorstand festgelegt.

(5) Der Vorstand ist der Kammerversammlung rechenschafts- und informationspflichtig und fur
die ordnungsgemaBe Aufgabenerledigung verantwortlich. Sitzungsprotokolle des Vorstandes
werden, insbesondere mit Ausnahme von Personalangelegenheiten, der Kammerversammlung
zur Verfigung gestellt.

(6) Der Vorstand hat bei Berufsvergehen der Kammermitglieder gemaB § 58e Absatz 1 bis 3 des
Heilberufsgesetzes ein Rligerecht.

(7) Des Weiteren hat der Kammervorstand insbesondere folgende Aufgaben:

1. die Aufstellung der Tagesordnung fir die Kammerversammiung,
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2. die Vorbereitung der Kammerversammlung und der vom Kammervorstand zu stellenden An-
trage und einzubringenden Vorlagen,

3. die Durchflihrung der Beschliisse der Kammerversammlung,

4. die Stellung von Antragen auf Eroffnung berufsgerichtlicher Verfahren,

5. die Benennung von Delegierten in kammerexterne Ausschiisse oder Gremien auf Vorschlag
des Koordinierungsrats gemaB § 20 Absatz 13 sowie

6. die Bestellung eines Wirtschaftsprufers, der die Aufgabe hat, die Buch-, Kassen- und Bilanz-
prifungen vorzunehmen.

(8) Der Kammervorstand arbeitet in seiner Tatigkeit anlassbezogen mit Gewerkschaften und Be-
rufsverbanden sowie anderen Verbanden und Institutionen, welche sich auf den Pflegeberuf
auswirken, zusammen, um eigene Ziele im Sinne des Gemeinwohls besser erreichen zu kdnnen.

§18
Haushalts- und Rechnungswesen

(1) Der Kammervorstand stellt fiir jedes Kalenderjahr einen Haushaltsplan auf, der alle im Haus-
haltsjahr zu erwartenden Einnahmen, voraussichtlich zu leistenden Ausgaben und voraussicht-
lich bendtigten Verpflichtungsermachtigungen enthdlt und in Einnahmen und Ausgaben auszu-
gleichen ist. Die Einnahmen und Ausgaben sind zu erldutern. Die Geschaftsfiihrung unterstitzt
den Kammervorstand bei der Erstellung des Haushaltsplans.

(2) Im Haushaltsplan konnen Ausgaben flir gegenseitig oder einseitig deckungsfahig erklart wer-
den, soweit ein verwaltungsmaBiger oder sachlicher Zusammenhang besteht. Bei der Aufstel-
lung und Ausfliihrung des Haushaltsplanes sind die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit zu beachten.
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(3) UberplanmiBige und auBerplanméBige Ausgaben sind zuldssig, wenn sie unvorhergesehen
und unabweisbar sind und ihre finanzielle Bedeutung im Verhaltnis zu den im Haushaltsplan ver-
anschlagten Ausgaben unerheblich ist. MaBnahmen, die die Pflegekammer zur Leistung von
Ausgaben in den kinftigen Haushaltsjahren verpflichten kénnen, sind nur zulassig, wenn der
Haushaltsplan dazu ausdricklich ermachtigt oder wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar
sind. Dies gilt nicht, soweit Verpflichtungen fir laufende Geschafte der Selbstverwaltung einge-
gangen werden.

(4) Soweit der Haushaltsplan zu Beginn eines Haushaltsjahres noch nicht in Kraft getreten ist,
kénnen Ausgaben geleistet werden, soweit eine rechtliche Verpflichtung besteht oder die Aus-
gaben fur die Fortfiihrung notwendiger Ausgaben zwingend und unaufschiebbar sind.

(5) Die Aufnahme von Krediten sowie die Ubernahme von Biirgschaften, Garantien oder sonsti-
gen Gewahrleistungen sind zur Deckung von Ausgaben und zur Aufrechterhaltung einer ord-
nungsgemaien Kassenwirtschaft zuldssig, soweit der Haushaltsplan hierzu ermachtigt.

(6) Nach Genehmigung des Haushaltsplans wird dieser verdffentlicht. Sollte nichts Naheres be-
schlossen sein, so ist er in der Geschaftsstelle zur Einsicht sowie digital einsehbar zur Verfligung
zu stellen. Die Jahresrechnung und der Prufbericht werden nach der Beschlussfassung durch
die Kammerversammlung bis zur in der Sache darauffolgenden Beschlussfassung in der Ge-
schaftsstelle zur Einsicht ausgelegt.

(7) Die Kammerversammlung beschlieBt Giber die Jahresrechnung spatestens bis zum 31. De-
zember des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

§19
Prasidentin oder Prasident

(1) Die Wahl der Prasidentin oder des Prasidenten erfolgt nach § 14 Absatz 1und 2.

(2) Die Prasidentin oder der Prasident vertritt gemaB § 26 Absatz 1 des Heilberufsgesetzes die
Kammer gerichtlich und auBergerichtlich. Erkldrungen, die die Kammer auBerhalb der laufenden
Geschafte vermodgensrechtlich verpflichten, bedirfen der Schriftform. Sie sind nur rechtsver-
bindlich, wenn sie von der Prasidentin oder dem Prasidenten und einem weiteren Mitglied des
Kammervorstandes unterzeichnet sind.
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(3) Die Prasidentin oder der Prasident erledigt geman § 26 Absatz 2 des Heilberufsgesetzes die
laufenden Geschafte der Kammer und filhrt die Beschllsse des Kammervorstandes aus. Die Pra-
sidentin oder der Prasident fertigt gemaB § 26 Absatz 3 des Heilberufsgesetzes die Satzungen
aus und holt die erforderlichen Genehmigungen ein. Sofern MaBgaben in den Genehmigungen
dies erfordern, fuhrt sie oder er einen erneuten Beschluss der Kammerversammlung herbei.

(4) Die Vizeprasidentin oder der Vizeprasident vertritt gemaB § 26 Absatz 5 des Heilberufs-ge-
setzes die Prasidentin oder den Prasidenten im Falle ihrer oder seiner Verhinderung.

§20
Ausschiisse

(1) Mitglied der zu bildenden Ausschiisse kann jedes Kammermitglied werden.

(2) GemanB § 22 Absatz 1 des Heilberufsgesetzes dient die Arbeit der Ausschiisse der Vorberei-
tung der Beratungen der Kammerversammlung. Die Ausschusse werden fur die Dauer der Wahl-
periode gebildet.

(3) Die Kammerversammlung wahlt die Ausschussmitglieder nach den Regelungen des § 22 Ab-
satz 2 des Heilberufsgesetzes und legt die GroBe und die Aufgaben der Ausschiisse fest. Die
nahere inhaltliche fachliche Ausgestaltung und ihre zeitliche Erledigung bestimmt die Kammer-
versammlung. Die Ausschussvorsitzenden berichten der Kammerversammlung in jeder Sitzung
Uber die Besetzung des Ausschusses und den Stand der Aufgabenerledigung. Der Kammervor-
stand kann verlangen, dass der Bericht auch in Schriftform vorzulegen ist.

(4) Ausschussmitglieder konnen jederzeit ohne Angabe von Griinden ihr Amt durch schriftliche
Erklarung gegeniber dem Vorstand niederlegen. Die Erklarung ist nicht widerruflich.

(5) Jeder Ausschuss wahlt nach den Regelungen des § 22 Absatz 3 des Heilberufsgesetzes aus
seiner Mitte in seiner konstituierenden Sitzung und in jeder ersten Sitzung einer Wahlperiode ei-
ne Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stellvertretung.
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(6) Zur Erledigung der Selbstverwaltungsaufgaben nach dem Heilberufsgesetz werden mindes-
tens die folgenden standigen Ausschiisse gebildet:

1. Recht, dies umfasst unter anderem Satzungen, Ordnungen, Verfahren und Schlichtung,

2. Finanzen, dies umfasst unter anderem Haushalt, Beitrdge und Sonderausgaben sowie

3. Bildung, dies umfasst unter anderem Aus-, Fort- Weiterbildung und Studium.

Die vorgenannten Ausschiisse tagen mindestens vierteljahrlich und bei Bedarf. Sie bestehen aus
mindestens funf und maximal zwdolf Personen.

(7) Daneben konnen weitere Ausschiisse nach Bedarf gebildet werden, beispielsweise

1. Berufsordnung,

2. Pflegeberufspolitik, dies umfasst unter anderem Stellungnahmen und fachpolitische Themen,

3. Qualitat und Versorgungssicherheit sowie

4. Tatigkeitsfeld bezogene Pflege.

Die vorgenannten Ausschiisse tagen mindestens vierteljahrlich und bei Bedarf. Sie bestehen aus
mindestens funf und maximal zwolf Personen.

(8) Die Ausschiisse sind vom Vorstand zu ihrer ersten Sitzung einzuberufen. Im Ubrigen beruft
die oder der Ausschussvorsitzende, im Verhinderungsfall die Stellvertretung, die Sitzung des
Ausschusses nach Bedarf unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesordnung mit einer Frist von min-
destens sieben Werktagen ein und leitet die Sitzung. Veranderungen der Tagesordnung sowie
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zur Vorbereitung der Sitzung erforderliche Unterlagen kénnen im Nachgang zur Einladung in
Textform versandt oder als Tischvorlage in der Sitzung verteilt werden. Die Unterlagen kénnen
auch in gesicherter elektronischer Form versandt werden. Die Ausschiisse werden von der Ge-
schaftsstelle organisatorisch unterstitzt.

(9) Auf Verlangen von einem Drittel der Ausschussmitglieder ist der Ausschuss einzuberufen.

(10) Sitzungen der Ausschiisse werden grundsatzlich als Prasenzsitzungen durchgefihrt. Sie
kdnnen auch als audiovisuelle Konferenzen oder als eine Kombination aus beiden Formen
durchgefiihrt werden. Die Entscheidung Uber die Sitzungsform trifft die Sitzungsleiterin oder der
Sitzungsleiter, soweit keine hiervon abweichende Entscheidung durch den Kammervor-stand er-
folgt und soweit die Ausschussmitglieder nicht mehrheitlich (schriftlich) etwas anderes verlan-
gen.

(11) Uber jede Sitzung der Ausschusse ist ein Protokoll zu erstellen. Das Protokoll wird von der
oder dem Vorsitzenden sowie der Protokollantin oder dem Protokollanten unterschrieben und al-
len Mitgliedern des Ausschusses unverziglich zugeleitet. Einspriiche gegen das Protokoll mis-
sen innerhalb einer Frist von einer Woche der Geschaftsstelle in schriftlicher Form zugehen. Sie
werden in der ndchsten Ausschusssitzung besprochen. Die Protokolle sind auf Anforderung von
Kammerversammlungsmitgliedern diesen zuganglich und einsehbar zu machen.

(12) Die Kammerversammlung kann die Ausschiisse auBer zu Absatz 6 jederzeit, auch vor voll-
standiger Erledigung des Auftrages, aufldsen.

(13) Die Mitglieder des Vorstandes, die Vorsitzenden und deren Stellvertreterinnen und Stellver-
treter der Ausschiisse sowie — soweit berufen - eine Delegierte oder ein Delegierter der Ethik-
kommission kommen bei Bedarf, mindestens jedoch halbjahrlich, zu einer gemeinsamen Sitzung
zusammen (Koordinierungsrat), um Ausschuss Ubergreifende Themen der Ausschiisse nach den
Absatz 6 und 7 abzustimmen und entsprechende Ubergreifende Arbeitsauftrage zu koordinieren
und zu férdern. Zudem schlagt der Koordinierungsrat gemaB § 17 Absatz 7 Nummer 5 dem Vor-
stand Personen vor, die von letzterem in Ausschlisse und oder Gremien delegiert werden. Die
Sitzungen werden von der Sitzungsleiterin oder dem Sitzungsleiter einberufen und geleitet. Bei
Verhinderung auch der Vizeprasidentin oder des Vizeprasidenten wird der Koordinierungsrat
vom Beauftragten an der Sitzung teilnehmenden Kammervorstandsmitglied einberufen und ge-
leitet (Sitzungsleiterin oder Sitzungsleiter). Im Ubrigen gelten die Absétze 8 bis 12 fiir die Sitzun-
gen des Koordinierungsrates sinngemaB entsprechend.
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(14) Die Ausschisse tagen grundsatzlich nicht 6ffentlich. Sie konnen im Einvernehmen mit dem
Vorstand zu ihren Beratungen Sachverstandige hinzuziehen. § 5 Absatz 2 gilt fiir Ausschussmit-
glieder und Sachverstandige entsprechend. Die oder der Vorsitzende des Ausschusses weist auf
die Verschwiegenheitsverpflichtung ausdricklich hin.

(15) Die Ausschussarbeit endet, wenn die Kammerversammlung den schriftlichen Abschluss-be-
richt entgegengenommen hat, spatestens mit dem Ende der Amtszeit der Kammerversammlung.
Die Kammerversammlung stellt die Beendigung des Ausschusses fest. Die standigen Ausschis-
se nach Absatz 6 bleiben abweichend von der Amtszeit der Kammerversammlung tatig, bis die
neu gewahlte Kammerversammlung Uber deren Neubildung und Zusammensetzung entschieden
hat, langstens jedoch fir die Dauer von sechs Monaten nach der Neuwahl der Kammerversamm-
lung.

§21
Zusammenarbeit der Ausschiisse mit der Kammerversammlung
und dem Vorstand, Sitzungsorganisation

(1) Die Ausschiisse beraten die Kammerversammlung und den Vorstand in den ihnen zugewiese-
nen Aufgaben.

(2) Die Geschaftsstelle ist liber alle Sitzungen der Ausschiisse unter Mitteilung des Termins und
der Tagesordnung friihzeitig zu unterrichten. Sitzungen in den Raumen der Geschéftsstelle sind
mit dieser abzustimmen, ebenso die Vorbereitung und Organisation audiovisueller Konferenzen
mit kammereigenen IT-Ressourcen.

(3) Vorstandsmitglieder sowie Beschaftigte der Geschaftsstelle der Pflegekammer kdnnen an
den Sitzungen beratend teilnehmen.

(4) Die Arbeitsergebnisse der Ausschiisse dienen ausschlieBlich der internen Meinungsbildung
und Vorbereitung von Beschlissen der Organe nach § 7 Absatz 1.

(5) Offentliche Erklarungen obliegen der Prasidentin oder dem Prasidenten der Pflegekammer.
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(6) Die Ausschisse legen ihre Arbeitsergebnisse vor einer Entscheidung in der Kammerver-
sammlung dem Vorstand vor. Dieser leitet die Vorlagen mit einer Stellungnahme an die Kammer-
versammlung weiter.

§22
Beirate

(1) Die Kammerversammlung kann im Benehmen mit dem Vorstand zu berufspolitischen und
fachlichen Fragestellungen beratende Beirate einrichten, in denen auch Personen, die nicht
Kammermitglieder sind, mitarbeiten konnen. Auch Einrichtungstrager von Gesundheits- und Pfle-
geeinrichtungen oder andere Institutionen des Gesundheitswesens kdnnen in diesen Beiraten
mitarbeiten.

(2) Die Pflegekammer kann mit weiteren Berufskammern einen gemeinsamen Beirat zur Abstim-
mung berufsiibergreifender Angelegenheiten bilden.

§ 23
Ehrenamtliche Tatigkeit

(1) Die in die Organe gewahlten Mitglieder, die Mitglieder der Ausschlisse sowie Beauftragte flr
ihre ehrenamtliche Tatigkeit gemaB § 7 Absatz 6 erhalten auf Antrag fir die mit der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben verbundenen Aufwendungen eine Entschadigung sowie eine Erstattung ih-
rer Reisekosten. Naheres regelt die Entschadigungsordnung.

(2) Die Vorstandsmitglieder erhalten eine Aufwandsentschadigung. Naheres regelt die Entscha-
digungsordnung.

§24
Geschiftsstelle, Geschaftsfiihrung

(1) Zur Durchfiihrung ihrer Aufgaben unterhalt die Pflegekammer an ihrem Sitz in Disseldorf eine
Geschaftsstelle. Die nach § 17 Absatz 2 bestellte Geschaftsfiihrerin oder Geschaftsfihrer leitet
die Geschéftsstelle und fuhrt die laufenden Verwaltungsgeschafte der Pflegekammer aus.
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(2) Die Geschaftsfiihrerin oder der Geschaftsfiihrer unterliegt den Weisungen des Vorstands und
hat die Beschllsse der Kammerversammlung und des Vorstands unter Beachtung der Grundsat-
ze einer ordnungsgemaBen Geschaftsfihrung auszufiihren. Naheres regelt die Geschaftsord-
nung des Vorstandes.

(3) Die Geschaftsflihrerin oder der Geschaftsfiihrer ist Dienstvorgesetzte oder Dienstvorgesetz-
ter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflegekammer. Sie oder er ist dem Vorstand gegen-
Uber verantwortlich. Sie oder er hat das Recht und die Pflicht, grundsatzlich an allen Sitzungen
der Organe nach § 7 Absatz 1 mit beratender Stimme teilzunehmen. Ausnahmen regelt die Ge-
schaftsordnung. Im Bedarfsfall kann sie sich vertreten lassen.

(4) An Sitzungen der Kammerversammlung, des Vorstandes, der Ausschiisse und allen weiteren
Sitzungen kann die Geschaftsfihrerin oder der Geschaftsfiihrer oder eine von ihr oder ihm be-
auftragte Person der Geschaftsstelle mit beratender Stimme teilnehmen. Einzelheiten regelt die
Geschaftsordnung.

§25
Bekanntgabe und Veroffentlichung

Satzungen und Ordnungen sowie amtliche Bekanntmachungen werden im Internet auf der
Homepage der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen (www.pflegekammer-nrw.de) unter der Ru-
brik ,Amtliche Bekanntmachungen" bekannt gegeben sowie allgemein und dauerhaft zuganglich
gemacht. Sie treten, soweit kein anderer Zeitpunkt festgesetzt ist, am Tag nach ihrer Veroffentli-
chung in Kraft. Soweit fir Satzungen oder Ordnungen eine Bekanntgabeverpflichtung im Minis-
terialblatt fur das Land Nordrhein-Westfalen besteht, bestimmt sich deren Inkrafttreten nach die-
ser Bekanntgabe. Auf amtliche Bekanntmachungen und Verdéffentlichungen wird zusatzlich im
Print- und beziehungsweise oder Digitalmedium der Pflegekammer hingewiesen, soweit die Pfle-
gekammer solche unterhalt.

§ 26
Geheimhaltung und Datenschutz

(1) Uber Angelegenheiten der Pflegekammer, die ihrer Natur nach als vertraulich anzusehen sind
oder die von den Organen als vertraulich bezeichnet werden, ist Stillschweigen zu bewahren.
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Persdnliche Verhaltnisse von Mitgliedern, die amtlich zur Kenntnis eines Organs gelangen, sind
vertraulich zu behandeln.

(2) Unberihrt bleibt das Recht der Kammerversammlung, Giber Vorgange und Beschliisse des
Vorstandes unterrichtet zu werden.

(3) Kammerunterlagen sind sensible Informationen und Daten, die besonders zu schiitzen sind.
Sie sind unter Beachtung des Datenschutzes so aufzubewahren, dass sie Unbefugten nicht zu-
gangig sind.

(4) FUr Sachverstandige, Beauftragte oder Ausschussmitglieder gelten die vorstehenden Bestim-
mungen entsprechend. Sie sind bei ihrer Bestellung auf deren Einhaltung zu verpflichten.

(5) Die Verletzungen der Geheimhaltungspflicht kdnnen berufsrechtlich verfolgt werden.

§ 27
Inkrafttreten und Veroffentlichung im Ministerialblatt

Diese Hauptsatzung tritt geman § 23 Absatz 3 Satz 2 des Heilberufsgesetzes am Tage nach der
Bekanntgabe im Internet auf der Homepage der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen
(www.pflegekammer-nrw.de) unter der Rubrik ,,Amtliche Bekanntmachungen” in Kraft. Sie wird
im Nachgang zusétzlich im Ministerialblatt fir das Land Nordrhein-Westfalen unter der Gliede-
rungsnummer 2122 veroffentlicht.

Disseldorf, den 20. Januar 2023

SandraPostel

GemaB § 24 Absatz 3 des Heilberufsgesetzes Weiterfliihrung der Geschafte als Vorsitzende der
Pflegekammer Nordrhein-Westfalen
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Genehmigt:

Dusseldorf, den 15. Februar 2023

Ministerium fur Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

SimoneDreyer

Ausgefertigt und im Internet auf der Homepage der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen
(www.pflegekammer-nrw.de) unter der Rubrik ,Amtliche Bekanntmachungen” heute bekannt ge-
geben.

Dusseldorf, den 15. Februar 2023

SandraPostel

GemaB § 24 Absatz 3 Heilberufsgesetz Weiterfihrung der Geschafte als
Vorsitzende der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen

AnschlieBende Bekanntgabe im Ministerialblatt gemal § 27 Satz 2 dieser Satzung.

- MBI. NRW. 2023 S. 356

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 30/30


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/mblnrw/2023-s356

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Hauptsatzung der Pflegekammer Nordrhein-Westfalen 


